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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.10.1961 

Geschäftszahl 

0174/61 

Rechtssatz 

Wird die Dienstbarkeit der Wohnung eingeräumt und hat der Wohnungsberechtigte dafür die Wohnung 
aufgebaut und sollen nach Beendigung des Dienstbarkeitsverhältnisses die Aufwendungen des 
Wohnungsberechtigten dem Besteller des Wohnungsrechtes entschädigungslos zufallen, dann bilden die 
Aufbaukosten die Gegenleistung für die Bestellung der Dienstbarkeit und die Bemessungsgrundlage der 
entsprechenden Rechtsgeschäftsgebühr (Hinweis E 21.5.1958, 1974/55,VwSlg 1829 F/1958 und E 7.1.1959, 
1995/58). 


